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Verpflichtungen abgegeben haben. Die Einberufung erfolgt 
durch die Wehrkreiskommandos mittels Einberufungsbefehl. 
Durch den Einberufungsbefehl wird das Wehrdienstverhält
nis der Wehrpflichtigen mit der Nationalen Volksarmee be
gründet.

(2) Die Auswahl der Wehrpflichtigen für die Einberufung 
zum Wehrdienst erfolgt durch die Wehrkreiskommandos. Sie 
entscheiden, wann die Wehrpflichtigen einberufen werden und 
bestimmen den Gestellungs- bzw. Einberufungsort. Durch die 
Auswahl ist zu sichern, daß die Wehrpflichtigen zu dem Zeit
punkt einberufen werden, der für die personelle Auffüllung 
der Nationalen Volksarmee zweckmäßig ist. Wehrpflichtige, 
die noch keinen Grundwehrdienst geleistet haben und nach 
ihrer Musterung ein Fach- oder Hochschulstudium aufneh
men wollen, sind vor dem Studium zum Grundwehrdienst 
einzuberufen, es sei denn, der Minister für Nationale Vertei
digung trifft eine andere Entscheidung, um der gesellschaft
lichen Entwicklung Rechnung zu tragen.

(3) Wenn der Einberufung zum Wehrdienst keine Einberu
fungsüberprüfung nach § 11 vorausgeht, bestimmen die Wehr
kreiskommandos im Zusammenhang mit der Auswahl der 
Wehrpflichtigen die Teilstreitkräfte, die einzelnen Waffen
gattungen, Spezialtruppen bzw. Dienste der Nationalen Volks
armee, zu denen die Einberufung erfolgt.

(4) Für die Einberufung während der Mobilmachung kön
nen Wehrpflichtige nach § 3 Absätze 3 und 4 jederzeit einen 
Einberufungsbefehl erhalten. Das gilt auch für weibliche Bür
ger, deren Einberufung während der Mobilmachung vorgese
hen ist, entsprechend. Ein solcher Einberufungsbefehl ist sorg
fältig aufzubewahren. Sein Verlust ist unverzüglich dem zu
ständigen Wehrkreiskommando zu melden.

(5) Gründe, die es verhindern, daß sich Wehrpflichtige dem 
Einberufungsbefehl gemäß melden können, sind unverzüglich 
dem zuständigen Wehrkreiskommando mitzuteilen. Der Ein
berufungsbefehl gilt, bis dem betreffenden Wehrpflichtigen 
eine andere Entscheidung des Wehrkreiskommandos mitgeteilt 
wird.

§13
Untauglichkeit für den Wehrdienst

(1) Die Wehrpflichtigen, bei denen dauernde Dienstuntaug
lichkeit festgestellt wurde, werden nicht einberufen. Sie haben 
die für sie zuständigen Wehrkreiskommandos unverzüglich 
in Kenntnis zu setzen, wenn ihnen Tatsachen bekannt werden, 
die diesen Feststellungen widersprechen.

(2) Die Wehrpflichtigen, bei denen eine zeitliche Dienst
untauglichkeit festgestellt wurde, werden für die betreffende 
Zeit nicht einberufen. Die staatlichen Organe und Betriebe 
haben Maßnahmen zur baldmöglichen Herstellung der Dienst
tauglichkeit dieser Wehrpflichtigen zu treffen.

§14
Zeitweilige Zurückstellung vom Wehrdienst

(1) Auf Antrag von staatlichen Organen oder Betrieben 
können Wehrpflichtige wegen ihrer Qualifikation und der 
damit verbundenen Unabkömmlichkeit vom Wehrdienst zeit
weilig zurückgestellt werden.

(2) Auf Antrag eines Wehrpflichtigen kann eine zeitweilige 
Zurückstellung vom Wehrdienst erfolgen, wenn die Einberu
fung zu dem vorgesehenen Termin auf Grund seiner Fami
lienverhältnisse oder anderer Tatsachen eine erhebliche Härte 
darstellen würde.

(3) Außerhalb der Musterung entscheiden über die An
träge die Leiter der Wehrkreiskommandos oder, sofern die 
Einberufung bereits erfolgte, die zuständigen Vorgesetzten.

(4) Die Antragsteller haben Maßnahmen zu treffen, die die 
Gründe, die zur zeitweiligen Zurückstellung führten, so schnell 
wie möglich beseitigen. Dabei haben die staatlichen Organe 
und Betriebe, soweit sie nicht selbst Antragsteller sind, die
erforderliche Unterstützung zu leisten.

(5) Die Antragsteller sind verpflichtet, den Wehrkreiskom
mandos unverzüglich den Wegfall der Gründe mitzuteilen, die 
zur zeitweiligen Zurückstellung vom Wehrdienst führten.

§15
Beschwerde

(1) Gegen die Entscheidungen über die Tauglichkeit bzw. 
Untauglichkeit für den Wehrdienst, die zeitweilige Zurück
stellung vom Wehrdienst, die Ablehnung eines Antrages auf 
zeitweilige Zurückstellung vom Wehrdienst oder die Einberu
fung zum Wehrdienst entgegen den Rechtsvorschriften ist die 
Beschwerde zulässig.

(2) Vor der Einberufung zum Wehrdienst ist die Beschwerde 
binnen 1 Woche nach Zugang der Entscheidung bzw. des Ein
berufungsbefehls an das zuständige Wehrkreiskommando zu 
richten. Wird der Beschwerde nicht stattgegeben, so ist sie an 
das Wehrbezirkskommando weiterzuleiten. Für die Bearbei
tung der Beschwerde ist beim Wehrbezirkskommando unter 
Vorsitz des Chefs des Wehrbezirkskommandos eine Kommis
sion zu bilden. Sie besitzt die Rechte, wie sie im § 9 Abs. 3 
festgelegt sind. Die von der Kommission getroffene Entschei
dung ist endgültig. Die Beschwerde hat keine aufschiebende 
Wirkung.

(3) Nach der Einberufung zum Wehrdienst ist die Be
schwerde nach den für den Wehrdienst geltenden Festlegungen • 
einzureichen und zu bearbeiten.

§ 16
Mitteilungspflicht über Veränderungen zur Person

(1) Die Wehrpflichtigen sind von dem Zeitpunkt an, an dem 
ihnen die Aufforderungen zur Musterung öffentlich bekannt
gegeben oder sonst übermittelt werden bzw. von dem Zeit
punkt an, an dem sie sich freiwillig zum Wehrdienst melden, 
verpflichtet, Veränderungen zur Person den zuständigen 
Wehrkreiskommandos mitzuteilen. Wehrpflichtige, die ihren 
ständigen Wohnsitz im Ausland haben oder sich länger be
fristet im Ausland aufhalten, teilen die Veränderungen zur 
Person den zuständigen Botschaften der Deutschen Demokra
tischen Republik mit. Soweit es erforderlich ist, legt der Mi
nister für Nationale Verteidigung einen anderen Zeitpunkt für 
den Beginn der Mitteilungspflicht über Veränderungen zur 
Person fest.

(2) Der Umfang der Mitteilungen über Veränderungen zur 
Person wird vom Nationalen Verteidigungsrat der Deutschen 
Demokratischen Republik bestimmt.

(3) Die Wehrkreiskommandos können das persönliche Er
scheinen von Wehrpflichtigen anordnen, wenn das zur Ergän
zung der Wehrdokumentation oder Klärung von Problemen, 
die den Wehrdienst betreffen, erforderlich ist.

(4) Die staatlichen Organe und Betriebe können durch die 
Wehrkreiskommandos verpflichtet werden, den Wehrkreis
kommandos Veränderungen zur Person von Wehrpflichtigen 
mitzuteilen.

(5) Weiblichen Bürgern, die nach § 12 Abs. 4 Einberufungs
befehle erhalten, können Pflichten zur Mitteilung über Ver
änderungen zur Person vom Nationalen Verteidigungsrat der 
Deutschen Demokratischen Republik übertragen werden.

§17
Mitteilungspflicht der Justizorgane 
und des Ministeriums des Innern

Die Gerichte, die Staatsanwaltschaft bzw. das Ministerium 
des Innern haben entsprechend ihrer Zuständigkeit die Verur
teilung eines Wehrpflichtigen in einer Strafsache, den Beginn 
und das Ende des Vollzuges einer Strafe mit Freiheitsentzug 
bzw. die Straftilgung dem zuständigen Wehrkreiskommando 
mitzuteilen.


